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handelnden Wahlarzt ein eigenes Liqui-
dationsrecht zusteht, muss er sich im 
Rahmen eines eventuellen Arzthaf-
tungsverfahrens als Beklagter behan-
deln lassen. Wohl dem, der für diese Fäl-
le haftpflichtversichert ist und das in 
ausreichendem Maße.

Anmerkungen

1) BGH-Urteil vom 14. Januar 2016 – III ZR 107/15

2) Zu den einzelnen Gestaltungsformen vergleiche 
Szabados, Krankenhäuser als Leistungserbringer 
in der gesetzlichen Krankenversicherung, Schrif-

tenreihe Medizinrecht, Springer Verlag 2009, Sei-
te 3 f.

3) Clausen, in: Ratzel/Luxenburger, Handbuch Me-
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Dr. Tibor Szabados, Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Medizinrecht, Ratzel Rechtsan-
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Budgetrecht
Beibringungsgrundsatz und Beschleuni-
gungsgebot in Verfahren vor der Schieds-
stelle nach § 18 a KHG
Einleitung

Verfahrensrechtliche Fragen haben vor 
den Schiedsstellen nach § 18 a KHG in 
den letzten Jahren an Bedeutung gewon-
nen. Die Zuständigkeit für die gesetz-
liche Ordnung des Verfahrens liegt ge-
mäß Artikel 74 Nr. 12 und 19 a GG beim 
Bund.1)

Der Bundesgesetzgeber hat auf eine 
einheitliche, bundesgesetzliche Rege-
lung verzichtet: Er hat in § 18 a Absatz 4 
Nr. 4 KHG die Landesregierungen unter 
anderem ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung das Nähere über das Verfahren 
zu bestimmen.2) Die in den Ländern gel-
tenden Schiedsstellenordnungen schwei-
gen allerdings zu zentralen verfahrens-
rechtlichen Fragen. Diese Zurückhal-
tung der Normgeber hat ein weites Er-
messen der Schiedsstellen zur Folge, in 
dessen Rahmen sie das Verfahren nach 
Zweckmäßigkeit gestalten können.

Zwei Verfahrensgrundsätze prägen 
das Schiedsstellenverfahren: Der Bei-
bringungsgrundsatz und das Beschleu-
nigungsgebot. Nach einer Erläuterung 
dieser beiden spezifischen, gesetzlich 
verankerten Verfahrensgrundsätze (sie-
he dazu I.) wird dargestellt, wie diese 
sich in den Phasen des Verfahrens und 
konkreten Verfahrenslagen auswirken 
(siehe dazu II.).

I. Verfahrensgrundsätze

1. Beibringungsgrundsatz

Im Verfahren vor der Schiedsstelle ge-
mäß § 13 Absatz 1 KHEntgG in Verbin-
dung mit § 18 a KHG gilt der sogenann-
te Beibringungsgrundsatz3). Das bedeu-
tet, die Schiedsstelle darf ausschließlich 
die Tatsachen berücksichtigen, die von 
der Krankenhausseite oder der Seite der 
Kos tenträger im Verfahren schriftlich 
oder mündlich vorgetragen (das heißt 
„beigebracht“) werden.4) Die Schieds-
stelle hat dagegen weder die Pflicht 
oder auch nur die Befugnis, den aus ih-
rer Sicht regelungsrelevanten Sachver-
halt selbst zu ermitteln. Es gilt vor der 
Schiedsstelle also grundsätzlich dassel-
be Verfahrensprinzip, das auch im Zi-
vilprozess gilt, beispielsweise in einer 
Arzthaftungsstreitigkeit5). Das könnte 
dazu verleiten, die Verfahrensregeln so, 
wie sie sich aus der Zivilprozessord-
nung (ZPO) ergeben, unbesehen auch 
im Schiedsstellenverfahren anzuwen-
den. In diesem Verfahren geht es aller-
dings um einen anderen Gegenstand: 
Die Schiedsstelle entscheidet keinen 
Rechtsstreit, sondern einen Regelungs-
streit. Das hat weitreichende Konse-
quenzen für die konkreten Verfahrens-
regeln.

2. Beschleunigungsgebot

Das Verfahren vor der Schiedsstelle wird 
zudem durch das Beschleunigungsgebot 
geprägt, das gleichrangig neben den Bei-
bringungsgrundsatz tritt. Den Verhand-
lungsparteien auf Krankenhausebene ist 
dieses Gebot vertraut, soweit es direkt an 
sie gerichtet ist: Die prospektiv zu füh-
renden Verhandlungen sollen binnen 
sechs Wochen in eine Vereinbarung 
münden (§ 11 Absatz 3 Satz 2 KHEntgG 
in Verbindung mit § 18 Absatz 4 KHG). 
Wenn die Verhandlungen scheitern, 
dann wird das Beschleunigungsgebot 
für das nachfolgende Verfahren der Kon-
fliktlösung an die Schiedsstelle adres-
siert: Die Schiedsstelle hat innerhalb von 
sechs Wochen über die Gegenstände zu 
entscheiden, über die keine Einigung er-
reicht werden konnte (§ 13 Absatz 2 
KHEntgG). Dieser strikte Zeitrahmen 
wird durch das allgemeine Gebot an die 
Schiedsstelle ergänzt, „unverzüglich“ 
eine Regelung zu treffen (§ 18 a Absatz 4 
KHG). Das Beschleunigungsgebot ist 
bei der Anwendung der Verfahrensre-
geln im Blick zu behalten, die sich aus 
dem Beibringungsgrundsatz ergeben. 
Beide Verfahrensgrundsätze sind in der 
konkreten Verfahrenssituation ange-
messen zu beachten.

II. Konkrete Verfahrensregeln 
in den einzelnen Phasen des 
Verfahrens

Die sich aus den beiden beschriebenen 
Verfahrensgrundsätzen ergebenden spe-
zifischen Verfahrensregeln sollen nach-
folgend im Hinblick auf typische Verfah-
rensschritte und -situationen dargestellt 
werden.

1. Schiedsstellenantrag

Die Einleitung des Verfahrens setzt 
 einen entsprechenden Antrag einer der 
beiden Parteien auf Krankenhausebene 
voraus, vergleiche § 18 Absatz 4 Satz 1 
KHG. Die Schiedsstelle darf das Ver-
fahren also nicht von sich aus („von 
Amts wegen“) eröffnen. Ausschließlich 
die Parteien bestimmen, welchen Sach-
verhalt die Schiedsstelle regeln soll. 
Dieser ergibt sich aus dem Antrag und 
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den  diesem beizufügenden Unterla-
gen. Die Schiedsstellenordnungen ver-
langen größtenteils ausdrücklich, dass 
die „vom Krankenhausträger in den 
Verhandlungen vorgelegte Leistungs- 
und Kalkulationsaufstellung sowie die 
sonstigen Unterlagen“ (so § 7 Absatz 2 
Satz 2 SchiedsO BW) dem Antrag bei-
zufügen sind. Ferner sind im Antrag 
„die Gründe aufzuführen, weshalb 
 eine Vereinbarung nicht zustande ge-
kommen ist“ (so § 10 Absatz 2 Satz 1 
SchiedsO NRW).

Der Antragsteller hat den Inhalt sei-
ner Antragsschrift an der ihn treffenden 
Darlegungslast auszurichten. Der Be-
griff der Darlegungslast stammt aus 
dem Zivilprozessrecht und ergibt sich 
dort aus dem Beibringungsgrundsatz. 
Dieser hat im Zivilprozess eine differen-
zierte Verteilung der Darlegungslast 
(und Beweislast) zur Folge: Grundsätz-
lich muss jede Partei die ihr güns tigen 
Tatsachen darlegen und – soweit sie be-
stritten werden – beweisen.6) Der Beklag-
te kann sich dabei im Zivilprozess auf 
ein „Bestreiten mit Nichtwissen“ be-
schränken, soweit es um Tatsachen geht, 
die weder seine eigenen Handlungen 
betreffen noch Gegenstand seiner eige-
nen Wahrnehmung gewesen sind (ver-
gleiche § 138 Absatz 4 ZPO). Wenn dem 
Kläger nach einem relevanten Bestreiten 
seines Vortrags der dann erforderliche 
Beweis misslingt, darf das Gericht seine 
Entscheidung nicht auf die vom Kläger 
behauptete, aber nicht bewiesene, an-
spruchsbegründende Tatsache stützen. 
Im ungünstigsten Fall für den Kläger 
(sogenanntes non-liquet) ergeht dann 
ein „Beweislast-Urteil“; seine Klage wird 
abgewiesen.

Diese Verteilung der prozessualen 
Obliegenheiten ist im Verfahren vor der 
Schiedsstelle aus verschiedenen Grün-
den zu modifizieren:

Im Zivilprozess wird ein abgeschlos-
sener Lebenssachverhalt rechtlich be-
wertet, um zu entscheiden, ob aus ihm 
der Klageanspruch resultiert.

Das Landgericht entscheidet darüber, ob 
dem klagenden Patienten im Hinblick 
auf einen bestimmten Behandlungs-
sachverhalt ein Schadensersatzan-
spruch gegen den Krankenhausträger 
zusteht.

Das Verfahren vor der Schiedsstelle zielt 
auf die Regelung eines in der Zukunft 
liegenden Sachverhalts.

Die Schiedsstelle trifft eine Regelung, ob 
der Krankenhausträger künftig eine be-
stimmte neue Untersuchungs- und Be-
handlungsmethode (NUB) gegenüber 
der Krankenkasse abrechnen darf, die 
von keiner DRG erfasst wird. Für den 
Fall, dass sie dies dem Grunde nach be-
jaht, bestimmt sie die Höhe des Entgelts, 
vergleiche § 6 Absatz 2 KHEntgG.
Basis der Klageforderung, über die in 

einem Rechtsstreit zu entscheiden ist, 
sind bestimmte Tatsachen.

Ist der Patient vor dem Eingriff ord-
nungsgemäß aufgeklärt und dann mit 
Facharztstandard lege artis behandelt 
worden?
Grundlage der (prospektiven!) Ver-

handlungsforderungen beider Parteien 
sind Erwartungen und Prognosen, die 
aus spezifischen Erfahrungen entwickelt 
werden.

Ein bestimmter Prozentsatz von Patien-
ten, die übergewichtig (adipös) sind 
und an Typ-2-Diabetes leiden, spricht 
auf herkömmliche Behandlungsmetho-
den nicht an. Kann der Krankenhaus-
träger gemäß § 137 c SGB V verlangen, 
dass für eine neue Behandlungsmethode 
eine Entgeltregelung getroffen wird, bei 
der ein Schlauch im Darm implantiert 
wird und so eine physische Barriere zwi-
schen der Darmwand und der aufge-
nommenen Nahrung herstellt? 
Aus dieser vergleichenden Betrach-

tung folgt für das Verfahren vor der 
Schiedsstelle:

Die antragstellende Partei, regelmä-
ßig die Krankenhausseite, hat ihre For-
derungen durch Tatsachen, Kalkulati-
onen, Prognosen etc. plausibel, das heißt 
in sich widerspruchsfrei, zu begründen. 
Dieser Vortrag dient nicht dazu, kon-
krete Tatsachen darzulegen, die Gegen-
stand eines Beweises sein könnten und 
einen bestimmten Rechtsanspruch be-
gründen. Er soll vielmehr eine konkrete 
Verhandlungsforderung nachvollzieh-
bar „belegen“7).

In dem soeben skizzierten Beispielsfall 
müsste der Krankenhausträger also zu-
nächst aus medizinischer Sicht detail-
liert darlegen, warum die neue Therapie 
„das Potential einer erforderlichen Be-

handlungsalternative ... (bietet) und 
ihre Anwendung nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst erfolgt, sie also insbe-
sondere medizinisch indiziert und not-
wendig ist“, vergleiche § 137 c SGB V. 
Ferner ist dem Antrag eine sachgerech-
te, spezifizierte Kalkulation (Personal-
kosten, Sachkosten, Infrastrukturkosten 
etc.) für die Bemessung des NUB-Ent-
gelts beizufügen. Ausgangspunkt dieser 
Kalkulation könnte dabei auch eine ver-
wandte DRG sein, an Hand derer der 
Krankenhausträger vergleichend die 
kalkulierten Mehr- und Minderkosten 
darlegt.

2. Antragserwiderung 

a) Unbeachtlicher Vortrag („Bestreiten 
mit Nichtwissen“)

Die aus dem Beibringungsgrundsatz re-
sultierende Verteilung der Darlegungs-
last, verschafft dem Beklagten im Zivil-
prozess hinsichtlich wichtiger Sachver-
haltsbereiche zunächst eine komfortable 
Verteidigungslage: Er kann sich auf ein 
„Bestreiten mit Nichtwissen“ beschrän-
ken, soweit es um Tatsachen geht, die 
weder seine eigenen Handlungen betref-
fen noch Gegenstand seiner eigenen 
Wahrnehmung gewesen sind, vergleiche 
§ 138 Absatz 4 ZPO.

Im Arzthaftungsprozess behauptet der 
klagende Patient, dass er in Folge der 
fehlerhaften Behandlung eine Reihe von 
Schäden erlitten habe, die er ersetzt ver-
langt: Er habe sich in einem anderen 
Krankenhaus einer Revisionsoperation 
unterzogen, deren Kosten er getragen 
habe. Infolge des verzögerten Heilungs-
prozesses habe er einen Einkommens-
verlust erlitten. Er habe im Haushalt 
eine Unterstützung in Anspruch neh-
men müssen, die zu vergüten war. Er 
leide nach wie vor seelisch an den Folgen 
der Fehlbehandlung.
Der Krankenhausträger kann diese be-
haupteten tatsächlichen Folgen der 
Fehlbehandlung „mit Nichtwissen be-
streiten“, weil sie weder unmittelbar sei-
ne eigenen Handlungen betreffen noch 
Gegenstand seiner eigenen Wahrneh-
mung gewesen sind, vergleiche § 138 Ab-
satz 4 ZPO. Der Patient trägt dann die 
Last, diese Tatsachen so differenziert 
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darzulegen, dass sich das Gericht mit 
Hilfe der vom Kläger angebotenen Be-
weismittel (hier kommen Urkunden, 
Zeugen und Sachverständige in Be-
tracht) davon überzeugen kann, dass 
dieser Vortrag der Wahrheit entspricht. 
Soweit diese Darlegung ausbleibt oder 
der Beweis nicht geführt werden kann 
(das heißt misslingt), ist die Klage des 
Patienten abzuweisen.
Im Verfahren vor der Schiedsstelle 

ist eine Lage, wie sie § 138 Absatz 4 ZPO 
beschreibt, nicht denkbar. Sie ist jeden-
falls zu verneinen, wenn die Kranken-
hausseite ihre Forderung plausibel be-
gründet hat. Ein unsubstantiiertes Be-
streiten eines plausiblen Vortrags, also 
ein Bestreiten „mit Nichtwissen“, ist 
dann unbeachtlich,8) weil es an einer 
dem § 138 Absatz 4 ZPO vergleichbaren 
Lage fehlt. 

Der Krankenhausträger, der in dem be-
schriebenen Beispielsfall die Regelung 
für eine NUB-Maßnahme begehrt, hat 
seinen Antrag plausibel begründet. 
Wenn sich die Kassenseite dann darauf 
beschränkt, einzelne Faktoren der Ent-
geltkalkulation (zum Beispiel Arbeits-
minuten der einzelnen Dienstarten und 
das darauf entfallende Arbeitsentgelt) 
„mit Nichtwissen zu bestreiten“, ist die-
ser Vortrag unbeachtlich. Das hat zur 
Konsequenz, dass die Schiedsstelle ih-
rem Spruch den Vortrag der Kranken-
hausseite zugrunde legen darf.
Den Antragsgegner, regelmäßig die 

Kostenträger, trifft also im Vergleich 
zum Zivilprozess eine früher einset-
zende sekundäre Darlegungslast9). Zu 
beachten ist danach nur ein inhaltlicher 
Gegenvortrag, der darlegt, dass der auf 
Tatsachen, Kalkulationen und Progno-
sen gestützte Vortrag die Verhandlungs-
forderung nicht belegt (diese also nicht 
„schlüssig“ ist). Beachtlich ist auch ein 
Vortrag, welcher der Verhandlungsfor-
derung auf der Grundlage anderer tat-
sächlicher Erwägungen entgegentritt. 

Der Vortrag der Kassenseite wäre dann 
zu beachten, wenn sie darlegen würde, 
dass der für einzelne Dienstarten in der 
Kalkulation in Ansatz gebrachte Zeit-
aufwand aus konkreten Gründen zu 
hoch ist.
Kurz: Es geht darum, ob der Antrag-

steller seine Forderung plausibel be-

gründet hat und es dem Antragsgegner 
gelingt, Widersprüchlichkeiten aufzu-
zeigen, das heißt die Inplausibilität der 
Forderung zu belegen. Die Schiedsstelle 
ist aufgrund ihrer Besetzung mit Fach-
leuten „beider Seiten“ in besonderer 
Weise befähigt, im Ergebnis eines sol-
chen konkreten Sachvortrags ein klares 
Bild von den maßgeblichen Tatsachen 
und daran anknüpfenden Überlegungen 
zu gewinnen, und auf dieser Grundlage 
eine Regelung zu treffen.

b) Verspäteter Vortrag

Ein grundsätzlich zu beachtender Vor-
trag in der Antragserwiderung, der die 
Inplausibilität des Antrags belegt, kann 
gleichwohl im Einzelfall verspätet und 
damit zu vernachlässigen sein, weil er 
gegen das Beschleunigungsgebot ver-
stößt. Das folgt daraus, dass die Ver-
handlungen zwischen den Parteien auf 
Krankenhausebene und das Schiedsstel-
lenverfahren als zwei aufeinander bezo-
gene Phasen eines Einigungsprozesses 
anzusehen sind, die in der Vergütungs-
regelung münden. Auf der Grundlage 
dieser Gesamtsicht des Einigungspro-
zesses kann ein Verhalten einer Partei in 
der (ersten) Phase der Verhandlungen 
Konsequenzen in der (zweiten) Phase 
des Verfahrens vor der Schiedsstelle ha-
ben.

Das Beschleunigungsgebot, welches 
im Verfahren vor der Schiedsstelle gilt, 
adressiert der Gesetzgeber ausdrücklich 
nur an die Schiedsstelle. Das ist system-
gerecht, weil die „Verfahrensherrschaft“ 
in dieser Phase allein bei der Schieds-
stelle liegt.

In der Zeit vor dem Schiedsstellen-
verfahren ist das Beschleunigungsgebot 
direkt an die Parteien gerichtet. Sie sol-
len binnen sechs Wochen eine Verein-
barung treffen. Diese Zeitvorgabe an die 
Parteien begründet allerdings keine 
Rechtspflicht, binnen der gesetzlichen 
Frist ein Verhandlungsergebnis zu er-
reichen. Die jeweils andere Partei hat 
keinen Rechtsanspruch auf Abschluss 
einer Vereinbarung innerhalb dieser 
Frist. Es handelt sich bei § 18 Absatz 4 
KHG aber auch nicht um eine bloße 
Ordnungsvorschrift10), deren Verletzung 
folgenlos bliebe (lex imperfecta). Im 

Verfahrensrecht werden die gesetzlich 
konkretisierten Erwartungen an die Par-
teien, das Verfahren zu fördern, als Ob-
liegenheit qualifiziert.11) Obliegenheiten 
sind spezifische Lasten. Eine Partei 
muss die Nachteile aus der Verletzung 
der ihr zur Last fallenden Obliegenheit 
hinnehmen. Das kann insbesondere be-
deuten, dass sie bestehende eigene 
Rechte verliert bzw. nicht mehr geltend 
machen kann. Wenn der Gesetzgeber 
den Parteien nur einen Zeitraum von 
sechs Wochen einräumt, um ein Ver-
handlungsergebnis zu erreichen, dann 
trifft beide Seiten die Obliegenheit, sich 
zügig und ernsthaft um ein Verhand-
lungsergebnis zu bemühen. Diese Ob-
liegenheit der Kassen seite wird in der 
Verhandlungsphase durch ein beson-
deres Recht gestärkt: Soweit dies zur Be-
urteilung der Leistungen des Kranken-
hauses im Rahmen seines Versorgungs-
auftrags im Einzelfall erforderlich ist, 
hat der Krankenhausträger auf gemein-
sames Verlangen der anderen Vertrags-
parteien nicht nur zusätzliche Unterla-
gen vorzulegen, sondern auch Auskünf-
te zu erteilen, vergleiche § 11 Absatz 4 
Satz 3 KHEntgG.

Scheitern die Verhandlungen, dann 
bleiben Obliegenheitsverletzungen in 
dieser ersten Phase grundsätzlich be-
achtlich. Zudem erlischt die aus dem Be-
schleunigungsgebot resultierende Oblie-
genheit nicht. Sie wandelt sich in die 
Obliegenheit, das Verfahren vor der 
Schiedsstelle zu fördern, sobald dieses 
Verfahren von einer der Parteien einge-
leitet worden ist. Eine solche Obliegen-
heit ist allen rechtsstaatlich organisier-
ten Verfahren eigen.12)

Das hat Folgen für den Vortrag der 
Parteien, den die Schiedsstelle beachten 
und im Rahmen ihrer Entscheidung 
 berücksichtigen muss. Aufgabe der 
Schiedsstelle ist es, die Konflikte aufzu-
lösen, welche die Parteien am Abschluss 
einer Vereinbarung gehindert haben.13) 
Die Schiedsstellen-Ordnungen reflektie-
ren das, wenn sie verlangen, dass in der 
Antragsschrift „die Gegenstände aufzu-
führen (sind), über die eine Vereinba-
rung nicht zustande gekommen ist“.14) 
Wenn ein solcher Konflikt erstmals im 
Verfahren vor der Schiedsstelle offenbar 
wird, weil beispielsweise der Antrags-
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gegner vorher sein Informationsrecht 
gemäß § 11 Absatz 4 Satz 3 KHEntgG 
nicht genutzt und sich mit der tatsäch-
lichen Grundlage einer Verhandlungs-
forderung nicht auseinandergesetzt hat, 
dann wird die Schiedsstelle zu prüfen 
haben, ob der Antragsgegner in der Ver-
handlungsphase seine Obliegenheit zur 
Verfahrensförderung verletzt hat. Er hät-
te dann die daraus resultierenden Nach-
teile zu tragen.

Der Krankenhausträger, der die Rege-
lung für eine NUB-Maßnahme begehrt, 
hat seine Verhandlungsforderung gegen-
über der Kassenseite plausibel begrün-
det. Die Krankenkasse lehnt die Forde-
rung dem Grunde nach ab, weil die 
fragliche Leistung nicht vom Versor-
gungsauftrag des Krankenhauses (§ 8 
Absatz 1 Satz 3 KHEntgG) gedeckt sei. 
Dies geschieht, obwohl durchaus damit 
zu rechnen war, dass die Schiedsstelle 
den Versorgungsauftrag bejahen könn-
te. Wenn sich die Kassenseite dann erst 
in der Antragserwiderung mit einzelnen 
Faktoren der Entgeltkalkulation ausein-
andersetzt, offenbart sie mit einem Vor-
trag zu diesem Zeitpunkt eine Oblie-
genheitsverletzung während der Ver-
handlungen.
In einem solchen Fall ist eine Oblie-

genheitsverletzung zu bejahen, wenn 
und soweit die Kassenseite bei einer 
sorgfältigen und auf die gebotene Be-
schleunigung bedachten Verhandlungs-
führung den Gesichtspunkt bereits in 
den Verhandlungen thematisiert hätte, 
den sie im Verfahren vor der Schiedsstel-
le erstmalig aufgebracht hat.

Im Beispielsfall wäre also zu fragen, ob 
es der Kassenseite oblegen hätte, sich 
während der Verhandlungen nicht auf 
die Prüfung der Grenzen des Versor-
gungsauftrages zu beschränken, son-
dern auch die Kalkulation in Frage zu 
stellen.
Wenn und soweit eine Obliegen-

heitsverletzung während der Verhand-
lungen zu bejahen ist, stünde es der 
Schiedsstelle frei, diesen Vortrag als 
„verspätet“ und damit unbeachtlich au-
ßer Betracht zu lassen. Das wäre jeden-
falls dann zulässig, wenn die Schieds-
stelle die erst im Verfahren streitig ge-
wordenen Tatsachen nicht kraft eigener 
Sachkunde feststellen kann.

Denkbar ist allerdings auch, dass zwei-
felsfreie Erwägungen dem Grunde nach 
gegen die Verhandlungsforderung spra-
chen (zum Beispiel fehlender Versor-
gungsauftrag). Eine Obliegenheitsverlet-
zung während der Verhandlungen ist 
dann zu verneinen. In einem solchen 
Fall steht es im Verfahrensermessen der 
Schiedsstelle zunächst einen Beschluss 
zu fassen, mit dem die Forderung dem 
Grunde nach bejaht wird, um dann den 
Parteien die Gelegenheit zu geben, in di-
rekten Verhandlungen Einvernehmen 
über die Höhe des Entgelts zu erzielen.

III. Zusammenfassung

Im Verfahren vor der Schiedsstelle gilt 
der Beibringungsgrundsatz. Die sich 
aus diesem Grundsatz ergebenden Ver-
fahrensregeln können nicht unbesehen 
vom Zivilprozess in das Schiedsstellen-
verfahren übernommen werden. Im 
Hinblick auf den Verfahrensgegenstand 
(Regelungsstreit, kein Rechtsstreit) und 
die Besetzung der Schiedsstelle mit 
„Krankenhausfachleuten“ ergeben sich 
Modifizierungen. Im Einzelnen gilt:

Die antragstellende Partei hat ihre 
Forderungen durch Tatsachen, Kalkula-
tionen, Prognosen etc. plausibel, das 
heißt in sich widerspruchsfrei, zu be-
gründen.

Ein unsubstantiiertes Bestreiten 
 eines dergestalt differenzierten Vortrags, 
also ein Bestreiten „mit Nichtwissen“, ist 
unbeachtlich, weil es an einer dem § 138 
Absatz 4 ZPO vergleichbaren Lage fehlt. 
Den Antragsgegner trifft im Vergleich 
zum Zivilprozess eine früher einset-
zende sekundäre Darlegungslast. Zu be-
achten ist danach nur ein inhaltlicher 
Gegenvortrag.

Das Beschleunigungsgebot richtet 
sich in der Phase der Verhandlungen an 
die Parteien, im Verfahren vor der 
Schiedsstelle an den Spruchkörper. Die 
gesetzlich konkretisierte Erwartung an 
die Parteien, das Verfahren auch wäh-
rend der Verhandlungen zu fördern, ist 
als Obliegenheit zu qualifizieren. Jede 
Partei muss die Nachteile aus der Verlet-
zung der ihr zur Last fallenden Oblie-
genheit hinnehmen. Insbesondere gilt: 
Wenn der Antragsgegner sich in den ge-
scheiterten Verhandlungen nicht mit der 

tatsächlichen Grundlage einer Forde-
rung auseinandergesetzt hat, dann wird 
die Schiedsstelle zu prüfen haben, ob 
der Antragsgegner in dieser Verhand-
lungsphase seine Obliegenheit zur Ver-
fahrensförderung verletzt hat. Er hätte 
dann die daraus resultierenden Nach-
teile zu tragen, so dass die Schiedsstelle 
seinen Vortrag als „verspätet“ und damit 
unbeachtlich außer Betracht lassen dürf-
te.

Anmerkungen

 1) Zu den Gesetzgebungskompetenzen im Kran-
kenhausrecht, siehe Kuhla, NZS 2014, Seite 361

 2) Im Folgenden sind die Rechtsverordnungen der 
Länder jeweils mit der Fundstelle der letzten Än-
derung aufgeführt: Baden-Württemberg (25. Ja-
nuar 2012, GBl. Seite 65, 87); Berlin (19. März 
2009 GVBl., Seite 70); Brandenburg (22. Dezem-
ber 1992, GVBl. II, Seite 792); Bremen (27. No-
vember 2012, GBl., Seite 520); Hamburg 
(11. Mai 1993, GVBl., Seite 93); Hessen (11. De-
zember 2012, GVBl., Seite 615); Nordrhein-
Westfalen (21. Oktober 2008, GVBl., Seite 642); 
Rheinland-Pfalz (28. August 2001, GVBl., Sei-
te 210); Saarland (24. Januar 2001, Amtsbl., Sei-
te 358); Sachsen (21. Januar 2008, GVBl., Sei-
te 74); Schleswig-Holstein (16. März 2015, 
GVOBl., Seite 96); Thüringen (1. März 2013, 
GVBl., Seite 65). Die Rechtsverordnungen über 
die Schiedsstellen haben in den Bundesländern 
unterschiedliche Bezeichnungen, sie werden im 
Text jeweils mit SchiedsO zitiert. In Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-An-
halt wird das Schiedsstellenverfahren durch Ver-
einbarungen der Parteien auf Landesebene gere-
gelt. Zur Zulässigkeit dieser Regelungen siehe 
BVerwG, Urteil vom 20. Januar 2005 – 3 C 1.04, 
NVwZ-RR 2005, Seite 480 = juris Rn. 15

 3) Ständige Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts: BVerwG, Urteil vom 8. September 
2005 – 3 C 41.04, NVwZ-RR 2006, 190 
Rn. 20 ff.; siehe auch BVerwG, Urteil vom 10. Juli 
2008 – 3 C 7/07, GesR 2009, 25 = juris Rn. 31; 
siehe auch OVG Lüneburg, Urteil vom 22. Sep-
tember 2005 – 11 LC 133/05, juris Rn. 72. 

-
dung wesentlichen Tatsachen ... (ist) den Parteien 
überlassen.“ Das Bundessozialgericht meint da-
gegen, dass für die Verfahren, die ohne staatliche 
Genehmigung des Spruchs zu Entscheidungen 
führen, welche die Parteien unmittelbar binden, 
der Amtsermittlungsgrundsatz gelte, vergleiche 
BSG, Urteil vom 13. Mai 2015 – B 6 KA 20/14 R, 
GesR 2015, Seite 663 = juris Rn. 38

 4) Allgemein zum Beibringungsgrundsatz: Musielak 
in: Musielak/Voit, ZPO, 12. Auflage, 2015, Ein-
leitung Rn. 37 ff.

 5) Der grundsätzlich auch im Arzthaftungsprozess 
geltende Beibringungsgrundsatz erfährt nach der 
ständigen Rechtsprechung des BGH allerdings 

-
gleichheit“ zwischen den Parteien herzustellen: 
An die Darlegungen des Patienten zu medizi-
nischen Fragestellungen sind nur maßvolle An-
forderungen zu stellen, Lücken im Vortrag des 
Patienten sind dann von Amts wegen zu ermit-
teln, vergleiche BGH, Urteil vom 8. Juni 2004 – VI 
ZR 199/03, juris = NJW 2004, 2825


